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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-

Westfalen vom 14.04.2021 bezüglich der 60. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Gemeinde Rosendahl zur Ausweisung von „Gewerbliche Baufläche“ im Ortsteil 

Holtwick 

  

Anlage VIII zur SV X/106 

 
 
Die Bitte um Eintragung und Festsetzung von Sichtfeldern gemäß den Richtlinien für die 
Anlage von Stadtstraßen betrifft nicht die Ebene des Flächennutzungsplanes. Die 
Stellungnahme wird auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung (Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Südlich der Bahnhofstraße“) in die Abwägung eingestellt. 


